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Parzival steigt auf, Level um Level

Schwyz Gestern Abend feierte das Kollegitheater in der voll besetzten Aula Premiere. Das Ritterspiel um Parzival hat alles, was man vom 
Kollegitheater erwartet. Spürbarer Spass am Theaterspielen, viel Witz, Musik, Tanz und diesmal auch zahlreiche Kampfszenen.

Silvia Camenzind

Zum Start des Kollegitheaters «Parzival 
– The world of the holy grail» suchen sich 
fünf Spielerinnen und Spieler in einem 
Game aus, wer sie sein möchten: Wald-
läufer, Krieger, Amazone oder Heilerin? 
Und schwups, steigen sie als Avatare auf 
die Burg – die von Beginn an die domi-
nante Kulisse bildet – und beobachten 
den kleinen Parzival beim Spielen in sei-
ner wohlbehüteten Welt.

Das ist raffiniert gemacht, denn Par-
zival ist ein Ritterspiel, ein Fantasy-
Computerspiel: Die Avatare geben nicht 
nur den Rahmen in diesem Stück, sie 
sind auch Parzivals Beschützer und hel-
fen dem Publikum beim Verfolgen der 
Handlung auf die Sprünge.

Parzival, der Dummkopf, 
reift heran

Parzival, der Held, startet als kleiner Ho-
senscheisser, als Dummkopf, als Hof-
narr. Er lernt schnell, wird berühmt, reift 
und findet zu sich selbst. So steigt er Le-
vel um Level nach oben.

Die kollegitypische Energie springt 
aufs Publikum über. Es ist ein Vergnü-
gen, Parzival und seinem Umfeld zuzu-
sehen. Viele witzige Einfälle bringen das 
Publikum zum Lachen. Über 30 Spiele-
rinnen und Spieler agieren auf der Büh-
ne. Das ergibt tolle Bilder vor der Burg-
kulisse. Die Tanz- und Kampfszenen 
sind eine Wucht. Die Überlänge – bis zur 
Pause dauert es eineinhalb Stunden – ist 
nicht wirklich spürbar. Stets läuft etwas, 
schnelle Szenen- und Kostümwechsel 
sorgen für Unterhaltung.

Regisseur und Produktionsleiter 
Klaus Opilik hat diesmal bei der Erarbei-
tung auf Ehemalige gesetzt. Von Ramon 
Kündig stammt die Komposition der Mu-
sik, von Bettina Zumstein die Choreo-
grafie, Jonathan Prelicz und Sarah Zeller 
besorgten das Gesangscoaching, und 
Michael Ruegg, der Parzival grossartig 
spielt, war verantwortlich für die Kampf-
choreografie. Das Bühnenbild gestaltete 
Nadja Müller. Dem Publikum gefiel die 
Premiere. Es hat viel gelacht und spen-
dete lang anhaltenden Applaus. König Artus mit Gefolge (im Uhrzeigersinn), der Weise, der um Rat gefragt wird, Parzival entdeckt die Frauen, und sein Mami behütet klein Parzival.  Bilder: Silvia Camenzind
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Frühpension: Pensenreduktion oder Teilpensionierung? 
Geld Ich (m., verh., 56, drei erwachsene Kinder) werde in neun Jahren ordentlich pensioniert. Dank einer Erbschaft 
überlege ich aber, ob ich bereits früher aus dem Erwerbsleben treten kann. Ich möchte nicht Knall auf Fall aufhören, 
sondern am liebsten gestaffelt. Welche Möglichkeiten können Sie mir empfehlen?

Wenn Sie dank Ihrer Erbschaft 
ein Finanzpolster haben und 
deswegen beruflich kürzer 
treten und sich eventuell sogar 
vorzeitig pensionieren lassen 
möchten, so bieten sich Ihnen 
zwei Möglichkeiten an: eine 
Pensenreduktion oder eine 
Teilpensionierung. Diese beiden 
Varianten unterscheiden sich 
vor allem bezüglich der Sozial-
versicherung ganz wesentlich.

Reduktion des Pensums
Wenn Ihr Arbeitgeber einver-
standen ist und Sie Ihr Arbeits-
pensum reduzieren können, sinkt 
das regelmässige Einkommen 
und damit auch Ihr rentenbilden-
des Einkommen bei der AHV 
und der versicherte Lohn bei der 
Pensionskasse. Sie beanspruchen 
bei einer solchen Pensenreduk-
tion jedoch noch keine Leistun-
gen aus der Pensionskasse.

Die meisten Pensionskassen 
bieten an, dass der versicherte 

Lohn nicht zwingend reduziert 
wird, wenn eine solche Pensen-
reduktion nach Alter 58 erfolgt 
und nicht höher als 50% aus-
fällt. Damit der versicherte 
Lohn bei der Pensionskasse 
nicht sinkt, müssen Sie als 
versicherte Person dies aber 
explizit beantragen. Beachten 

Sie dabei, dass Sie sowohl die 
eigenen wie auch die Prämien 
des Arbeitgebers auf dem frei-
willig versicherten Lohnanteil 
selber bezahlen müssen. Zu-
sammen mit dem tieferen Basis-
salär werden Sie bei einem Teil-
pensum also deutlich we niger 
verfügbares Einkommen haben.

Strenge Vorschriften
Anders als bei der Pensen-
reduktion beziehen Sie bei einer 
Teilpensionierung bereits 
Altersleistungen Ihrer Pensions-
kasse in Form von Rente oder 
Kapital – im Verhältnis der Teil-
pensionierung. Eine Teilpen-
sionierung ist nur dann möglich, 
wenn Sie Ihren Beschäftigungs-
grad und Lohn erheblich und 
dauerhaft reduzieren. Als 
erheblich gilt eine Mindestgrös-
se von 20%, sprich die Fortfüh-
rung des Arbeitsverhältnisses  
zu maximal 80%. Haben Sie das 
Arbeitspensum mit einer Teil-

pensionierung gesenkt, so 
dürfen Sie es beim gleichen 
Arbeitgeber nicht wieder auf-
stocken. Sie dürfen ausserdem 
in maximal drei Schritten in 
Pension gehen, wovon Sie bei 
nur zwei Schritten einen Kapi-
talbezug vornehmen dürfen.

Die Teilpensionierung hat 
eine Kürzung Ihrer Pensions-
kassenrente zur Folge, weil Sie 
vor dem ordentlichen Pensions-
alter Rentenbezüger werden. 
Diese Kürzung können Sie bis 
zum Beginn Ihrer Teilpensionie-
rung durch freiwillige Einkäufe 
in die PK abfedern.

Bei der genauen Ausgestal-
tung der Teilpensionierung 
(Teilpensionierungsschritte, 
Fristen, Teilkapitalbezüge, 
freiwillige Einkäufe etc.) gibt es 
je nach Pensionskasse grosse 
Unterschiede. Ich empfehle 
Ihnen, diese Punkte direkt mit 
Ihrer Pensionskasse zu bespre-
chen. Vom ebenfalls möglichen 

Vorbezug der AHV-Rente ab 
Alter 63 rate ich Ihnen hingegen 
ab, weil Sie in diesem Fall 
lebenslang eine überproportio-
nal hohe Renteneinbusse zu 
verkraften haben, konkret 6,8 % 
für jedes Jahr vor dem offiziellen 
AHV-Alter.

Kurzantwort 

Wenn man vor dem offiziellen Pen-
sionsalter kürzertreten will, bieten 
sich zwei Möglichkeiten an: Pensen-
reduktion oder Teilpensionierung. 
Beide kosten meist viel Geld. Erstel-
len Sie deshalb frühzeitig ein Bud-
get, das auf Ihre Wünsche und finan-
ziellen Möglichkeiten ausgerichtet 
ist, damit Sie von realistischen 
Grundlagen ausgehen und Einkom-
menseinbussen durch freiwillige 
Einkäufe abfedern können. (heb)
 

    

Andreas Büchi
Finanzplaner, Luzerner Kantonal-
bank AG, Luzern, www.lukb.ch
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